
936-2014 VERKEHRSRECHT 
AKTUELL

Zivilrecht

Dass das OLG München die Kosten des vorgerichtlich eingeholten Unfall
rekonstruktionsgutachtens ausnahmsweise für erstattungsfähig hält, ist 
gleichfalls erwähnenswert. Es handelt sich indes, wie der Senat betont, um 
einen „Grenzfall“.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Ein weiterer interessanter Langzeit-Fall (76 Tage) ist Gegenstand der Entscheidung des 
LG Düsseldorf vom 25.6.13, 16 O 87/11 (Abruf-Nr. 141506), eingesandt von RA Timm Lutter, 
Düsseldorf. Einzelthemen: Nutzungswille, Vorfinanzierung und Notreparatur. 

• Zur Vorfinanzierungsfrage in einem Ersatzbeschaffungsfall ferner LG Saarbrücken 
14.2.14, 13 S 189/13, Abruf-Nr. 141507 (auch zu Inhalt und Zeitpunkt des Armutshinweises).

• Zum Gesamtkomplex „Ausfallzeit und Schadenminderungspflicht“ s. Eggert VA 12, 132.
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UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

Kostenvorschussklage trotz  
verdachts der  Unfallmanipulation

In Erfüllung seiner Rechtsschutzgewährungspflicht hat der Haftpflicht
VR nach § 101 Abs. 1 S. 3 VVG seinem VN einen Vorschuss zu leisten, damit 
dieser sich im Haftpflichtprozess gegen die Inanspruchnahme durch den 
Geschädigten sachgerecht – unter Umständen mit eigenem Anwalt – ver
teidigen kann. Solange im Haftpflichtprozess keine rechtskräftige Ent
scheidung vorliegt, ist auf die Behauptung des Dritten (Geschädigten) ab
zustellen; der Einwand des VR nach § 103 VVG ist nicht klärungsbedürftig 
(AG Wipperfürth 4.4.14, 1 C 168/13, AbrufNr. 141508).

Sachverhalt und Praxishinweis
Die Konstellation ist typisch: In einer Sache, die der VR für manipuliert hält, 
wird er zusammen mit dem VN verklagt. Er erklärt für sich Verteidigungs
bereitschaft und bestellt sich für den VN als Streithelfer. Der VN beauftragt 
einen eigenen Anwalt, der dem VR eine Kostenvorschussrechnung schickt. 
Die Zahlung wurde im vorliegenden Fall u.a. mit dem Argument abgelehnt, 
der Mandant (VN) wolle den Haftpflichtanspruch des Dritten aus § 115 VVG gar 
nicht abwehren, weil er eine Unfallmanipulation bestreite und folglich auch 
keinen Klageabweisungsantrag stellen werde. Im Übrigen müsse der VN sich 
auf das Kostenfestsetzungsverfahren im Haftpflichtprozess verweisen  
lassen.

Das AG weist das gesamte Verteidigungsvorbringen des bekl. VR einschließ
lich der Rüge örtlicher Zuständigkeit zurück und gibt der Klage in vollem 
Umfang statt. Damit liegt es auf einer Linie mit dem AG Ulm, siehe VA 13, 42 
und den dortigen Praxishinweis.
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Abruf-Nr. 141508

vr muss zahlen


